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Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

BauO NÖ 1976 §92 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

Bezüglich eines Garagenentlüftungsprojektes besteht rechtliche Unteilbarkeit vom übrigen Bauvorhaben, wenn sich

die Garagenabstellplätze größtenteils auf P>ichtstellplätze beziehen, deren Entlüftungsanlage von der Baubewilligung

für die Wohnhausanlage nicht getrennt werden kann.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter AbspruchBaubewilligung BauRallg6
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